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Liebe Sportkameraden, 
 
die Hinrunde ist nun beendet. Dennoch gibt es einige Themen, die das Rundschreiben 
füllen. Auf die Auflistung der letzten Mannschaftsveränderungen innerhalb der Hinrunde 
verzichte ist, da sie nun ja nicht mehr relevant sind. 
 
Die Abschnitte dieses Rundschreibens im Überblick: 
 

• Meldezeitraum für Rückrundenaufstellungen 

• Spielwertungen/Ordnungsstrafen 

• Freigegebene Halle 

• Kreisrangliste 

• Beschlüsse der DTTB-Bundestags 
 
 

Meldezeitraum für Rückrundenaufstellungen 

Der Zeitraum für die Eingabe der Mannschaftsmeldungen der Rückrunde geht auf 
Kreisebene wie in den höheren Klassen vom 16.12.2016 bis zum 22.12.2016.  

Die maßgeblichen Q‐TTR‐Werte stehen dann bei planmäßigem Verlauf der Berechnungen 
zur Verfügung und werden im Meldefenster angezeigt.  

Die Mannschaftsmeldung ist in click‐TT so eingerichtet, dass Sperrvermerke aus der 
Vorrunde nicht durch die Vereine gelöscht werden können. Soll ein Sperrvermerk im 
Rahmen der Bestimmungen von D 15.4.6 der WO gelöscht werden, ist dies im 
Bemerkungsfeld zu vermerken. Neue Sperrvermerke können gesetzt werden, um das 
ansonsten zwingend erforderliche Aufrücken eines Spielers aus seiner bisherigen 
Mannschaft zu verhindern. Für Neuzugänge zur Rückrunde und Spieler ohne Einstufung in 
der Vorrunde ist ein Sperrvermerk unzulässig. 

Wir bitten dringend darum, eine gemäß Wettspielordnung zulässige Aufstellung 
einzutragen; dies erleichtert uns die Arbeit ungemein. 

 
  

Sportwart 



Spielwertungen/Ordnungsstrafen 

Kreisliga 

TTF Weisweiler/Wenau: 10 Euro Ordnungsstrafe nach WO A 17.1 b)  
(unvollständiges Antreten im Spiel vom 01.12.2016 gegen TTC 
Düren II). 

 
1. Kreisklasse 

TTF Nörvenich/Eschweiler ü. Feld: 20 Euro Ordnungsstrafe nach WO A 17.1 b) 
(unvollständiges Antreten (2 fehlende Spieler) im Spiel vom 
18.11.2016 bei TTC Gürzenich II). 

 
2. Kreisklasse – Gruppe 1 

TTC BW Wollersheim II – TV 1847 Düren V 
Aus dem Spielbericht der Begegnung vom 02.12.2016 geht hervor, dass die 
Gastmannschaft nicht angetreten ist. Daher wird die Begegnung mit 0:9 gegen TV 
1847 Düren V gewertet. 
 
Zudem wird TV 1847 Düren mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von 35 Euro belegt 
(nach WO A 17.1 c / Regelung für den Kreis Düren (Nichtantreten der untersten 
Mannschaft nach vorheriger Absage)). 

 
 
2. Kreisklasse – Gruppe 2  

TTC Mersch-Pattern II - TV Birkesdorf II  
Aus dem Spielbericht der Begegnung vom 17.11.2016 geht hervor, dass die 
Gastmannschaft nicht angetreten ist. Daher wird die Begegnung mit 0:9 gegen TV 
Birkesdorf II gewertet. 
 
Zudem wird TV Birkesdorf mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von 100 Euro belegt 
(nach WO A 17.1 c (Nichtantreten)). 

 
3. Kreisklasse (6er)  

TTC indeland Jülich VI – TTF Weisweiler/Wenau III  
Aus dem Spielbericht der Begegnung vom 18.11.2016 geht hervor, dass die 
Doppelaufstellung der Heimmannschaft nicht nach den Regeln der WO erfolgte. 
Daher wird die Begegnung mit 0:9 gegen TTC indeland Jülich IV gewertet. 
 
Zudem wird TTC indeland Jülich mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro 
belegt (nach WO A 17.1 a (Spielen ohne Einsatzberechtigung [an der 
entsprechenden Position])). 

 
3. Kreisklasse (4er) 

TTV Gey II – TTC Hambach 
Aus dem Spielbericht der Begegnung vom 09.12.2016 geht hervor, dass die 
Gastmannschaft nicht angetreten ist. Daher wird die Begegnung mit 0:8 gegen TTC 
Hambach gewertet. 
 
Zudem wird TTC Hambach mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von 35 Euro belegt 
(nach WO A 17.1 c / Regelung für den Kreis Düren (Nichtantreten der untersten 
Mannschaft nach vorheriger Absage)). 



 
Diese Hinweise sind keine Zahlungsaufforderungen. Diese erfolgen im kommenden 
Rundschreiben gesammelt für die gesamte Hinrunde. 
 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. Sofern 
durch Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Sportwart) keine 
einvernehmliche Regelung erzielt werden kann, sind Einsprüche schriftlich (per Post, nicht per E-
Mail, siehe § 10 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo) innerhalb einer Frist von 
zehn Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) in fünffacher 
Ausfertigung an den Vorsitzenden des Bezirksspruchausschusses zu richten 
(Peter  Kablitz,  Schönauer  Friede  180,  52072  Aachen,  Tel.  p.:  0241/14365,  d.:  
0241/8088900, E-Mail: pkablitz@ukaachen.de) 
Vereine müssen die Genehmigung des Vereinsvorsitzenden (ggf. Hauptverein) beifügen (§ 15 
RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (siehe § 15 der RuVo). 

 

Freigegebene Halle 

Inzwischen konnte auch der TTC Hoven in die heimische Halle zurückkehren. In click-TT ist 
für die Rückrundenspiele keine Änderung nötig, da die Begegnungen bereits in der 
Hovener Halle angesetzt wurden. 

 

Kreisrangliste 

Die Teilnehmerfelder zur Kreisrangliste, die am Mittwoch, 14.12.2016 ab 19:30 Uhr in 
Kreuzau ausgetragen wird (die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits vorab 
informiert), haben sich noch etwas verändert. 

Die leider nur noch drei Damen spielen „Jede gegen jede“. Bei nun 12 Herren spielen wir 
zunächst in zwei Sechsergruppen. Die Gruppensieger bestreiten das Halbfinale jeweils 
gegen den Gruppenzweiten der anderen Gruppe; es folgen Finale und Spiel um Platz 3. Dir 
Gruppendritten können optional ein Spiel um Platz 5 bestreiten. 

Zur Kreisrangliste sind Meldungen von 10 Herren und 4 Damen eingegangen, im Herren-
Bereich also leider etwas weniger als in den Vorjahren. 

Hier die aktualisiertenTeilnehmerfelder mit voraussichtlicher Gruppeneinteilung (mit QTTR-
Wert vom August). Die Gruppeneinteilung hat sich gegenüber der Teilnehmerinfo noch 
einmal verändert. Sie bleibt so bestehen, wenn sich keine weitere Änderung am 
Teilnehmerfeld ergibt: 

Damen: 

Rebecca Frank TTF Kreuzau 1384 

Maike Meyer TTF Kreuzau 1365 

Alissa Cremer TTC indeland Jülich 1164 

 

 

 



Herren – Gruppe A: 

Martin Cornelius TTF Kreuzau 1925 

Marcel Ross TV Arnoldsweiler 1673 

Nikola Kljajic-Peric TTF Koslar 1667 

Muhammed Emin Akar TTC indeland Jülich 1515 

Wolfgang Kaluza SV Falke Bergrath 1468 

Moritz Beume TTC indeland Jülich 1304 
 

 

Herren – Gruppe B: 

Tobias Schlossmacher TTC indeland Jülich 1800 

Maximilian Gompper TTC indeland Jülich 1740 

Niklas Schnitzler TTC indeland Jülich 1516 

Denis Krahe TTC Gürzenich 1515 

Lars Breuer TTC Heimbach Düren 1472 

Thomas Becker SV Falke Bergrath 1384 

 

 

Beschlüssse des DTTB-Bundestags 

Im November hat der Bundestags des Deutschen Tischtennisbundes einige Beschlüsse 
gefasst, die auch für uns auf Kreisebene von einiger Bedeutung sind. 
 
Zum einen wurde entschieden, dass in unseren Spielklassen Zelluloidbälle in den Spielzeiten 
2017/18 und 2018/19 noch verwendet werden dürfen. Ab der Saison 2019/20 sind 
Zelluloidbälle dann nicht mehr zulässig. 
Dieser Beschluss ist natürlich keine Garantie, dass die „Z-Bälle“ über den genannten 
Zeitraum noch im Handel erhältlich sein werden. 
 
Ebenfalls einige Änderungen ergeben sich aus dem Beschluss der neuen 
„bundeseinheitlichen Wettspielordnung“, die ab der kommenden Saison in Kraft tritt. 
Bislang kochte ja jeder Landesverband mehr oder weniger sein eigenes Süppchen; nun ist 
man zu der Erkenntnis gelangt, dass ein wenig Vereinheitlichung vielleicht für alle Seiten gut 
ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich hieraus Veränderungen ergeben, die für uns 
zumindest ungewohnt sind. Vereinfachungen/Verbesserungen überwiegen nach meinem 
Eindruck aber deutlich. 
 
Für Mittwoch, den 8. März 2017 ist eine Informationsveranstaltung vorgesehen, zu der alle 
Vereine sehr herzlich eingeladen sind. Denn nichts wäre ärgerlicher, als wenn durch 
Unkenntnis der Neuregelungen oder nicht beantwortete Fragen Fehler passieren, die 
Spielwertungen, Ordnungsstrafe usw. nach sich ziehen können. 
 
Einige Punkte, auf die wir uns einstellen dürfen, möchte ich hier (ohne Anspruch der 
Vollständigkeit) schon einmal nennen: 

- Ein Aufrücken während einer Halbserie wegen 5-maligen Fehlens wird es nicht mehr 
geben. Mannschaftsaufstellungen bleiben also dann für die gesamte Vor- oder 
Rückrunde unverändert (bis auf Nachmeldungen). 



- Der QTTR-Toleranzbereich wird bei Jugendspielern (sowohl in den Jugend- als auch 
den Erwachsenenspielklassen) vergrößert. 

- Die Einschränkungen bei der Meldung von Damen im Herrenbereich („maximal 3“; 
„nur Vereine ohne Damen-Mannschaft“) werden entfallen. 

- Die Regelungen zum bisherigen „G5-Vermerke“ werden sich ändern; detaillierte 
Ausführungen hierzu würden den Rahmen des Rundschreibens sprengen. 

- Im Pokal entfällt die Regelung, dass der am höchsten gemeldete Spieler auf Position 
1 zu setzen ist. 

 
Bei der nun anstehenden Rückrundenmeldung sind all diese Dinge natürlich noch nicht in 
Kraft! 
 
 
Nun bleibt mir noch, allen Spielerinnen und Spielern, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern in den Vereinen sowie den zugehörigen Familien eine gute zweite 
Adventshälfte, schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 
 


